
GEME|NDE

OBERKlRCH

Vereinbarung

betreffend

Einzonung einer Teilflächeab GrundstückNr. 1134,
Grundbuch Oberkirch und

Mehrwertabgabe (§38 Abs. 2 und §§105 ff. des Planungs- und
Baugesetzes [PBG])
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zwischen

der Einwohnergemeinde Oberkirch, Luzernstrasse 68, 6208 Oberkirch
handelnd durch den Gemeinderat, dieser vertreten durch GemeindepräsidentErnst Roth und
Gemeindeschreiber Markus Inauen
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und

Stiftung CAMPUS SURSEE
mit Sitz in Oberkirch, Postfach, 6210 Sursee, CHE-109.428.534

handelnd durch die gemäss im Handelsregister eingetragenen kollektiv zu zweien
zeichnungsberechtigten Herren:

Daniel Suter, Direktor, von KöllikenAG, wohnhaft in Oberkirch und
Heinz Huber, Leiter Finanzen und Dienste, von JonenAG, wohnhaft in Sachseln

als Eigentümerindes GrundstücksNr. 1134, Grundbuch Oberkirch
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I. Ausgangslage

Die Stiftung CAMPUS SURSEE, Oberkirch, ersucht den Gemeinderat Oberkirch um Einzo-
nung einer Flächevon rund 6700 m2 fürdie Erweiterung des Areals Campus. Die Gesuch-
stellerin beabsichtigt gestütztauf das räumlicheLeitbild 2016, das Areal zu erweitern und
westlich angrenzend an die bestehende Bebauung eine Muttifunktionshalle in Kombination
mit Schulungsräumenzu erstellen. Dieses Gebäudesoll insbesondere fürAusbildungszwe-
cke, Ausstellungen und Sportveranstaltungen genutzt werden können.

Die Einwohnergemeinde Oberkirch beabsichtigt daher mit einer Teilrevision der Ortsplanung
eine Teilflächevon 6705 m2 des GrundstückesNr. 1134, Grundbuch Oberkirch, von der
Landwirtschaftszone in die Sonderbauzone A (Sb-A4) mit Gestaltungsplanpflicht einzuzonen.
Mit dieser projektbezogenen Einzonung soll die Erweiterung des Betriebs der Stiftung Cam-
pus Sursee, Sitz in Oberkirch, ermöglichtwerden.

Die Akten zur Ortsplanungsrevision wurden dem kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-
departement zur Vorprüfungeingereicht. Der Vorprüfungsberichtvom 15.10.2018 liegtvor
und bezeichnet die Einzonung als recht- und zweckmässig.

Grundeigentümer,deren Land durch eineÄnderungder Bau- und Zonenordnung (z.B. Ein-
zonung) oder den Erlass oder die Änderungeines Bebauungsplanes (Planänderung)einen
Mehrwert von mehr als CHF 100'000.00 erfährt,haben eine Mehrwertabgabe zu entrichten.
Der Mehrwert entspricht der Differenz zwischen dem Verkehrswert des Landes mit und ohne
Planänderung(§105b Abs. 2 PBG). Die Höheder Mehrwertabgabe beträgt20 % des Mehr-
wertes.

Die vorliegende Vereinbarung bezweckt die Regelung der projektbezogenen Einzonung mit
Realisierungspflicht sowie - im Sinne einerAbsichtserklärung- die Festlegung der Höheder
Mehrwertabgabe. Vorbehalten bleibt die Veranlagung der Mehrwertabgabe nach §105e
Abs. 1 PBG.

II. Vertragsbestimmungen

1. Einzonung
Das GrundstückNr. 1134, Grundbuch Oberkirch, befindet sich heute in der Landwirtschafts-
zone. Von GrundstückNr. 1134 ist eine Flächevon 6705 m zur Einzonung in die Sonder-
bauzone A (Sb-A4) mit Gestaltungsplanpflicht vorgesehen.

2. Mehrwertabgabe
Die Einwohnergemeinde Oberkirch und die GrundeigentümerinStiftung CAMPUS SURSEE,
Oberkirch, stellen übereinstimmendfest, dass gestütztaufdie Einzonung einer Teilfläche
von 6705 m2 von GrundstückNr. 1134 ein Mehrwert gemäss§105 PBG von mehr als
100'OOO.OQ Franken entstehen wird und deshalb grundsätzlicheine Mehrwertabgabe ge-
schuldet ist.

Die Sonderbauzone Campus ist eine Spezialbauzone fürdenCampus Sursee, Oberkirch. In
dieser Zone könnennur Gebäudeerstellt werden, die unmittelbar dem Zweck und dem Be-
trieb des Campus Sursee, Oberkirch, fürdie Ausbildung von Lernenden und die Weiterbil-
dung von Berufsfachleuten des Baugewerbes sowie fürSportangebote dienen.

Der Verkehrswert der eingezonten Flächewird auf Fr. 278.00/m2 festgelegt. Dieser Mehrwert
wurde vom gemeinsam bestimmten TreuhandbüroRedinvest Immobilien AG, Sursee, Chris-
toph-Schnyder-Strasse 46, 6210 Sursee, verifiziert.
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Die Einwohnergemeinde Oberkirch und die Stiftung CAMPUS SURSEE, Oberkirch, regeln
die Höheder Mehrwertabgabe wie folgt:

Verkehrswert der einzuzonenden Fläche
6705 m2 äFr. 278.00
abzüglichVerkehrswert vor der Einzonung 6705 m2 äFr. 7.00
Mehrwert
20 % Mehrwertabgabe

Fr.
Fr.

1'863'990.00
46'935-OQ

Fr.
Fr.

1'817'055.00
363'411.00

Die Gemeinde veranlagt die Mehrwertabgabe nach Rechtskraft der Planänderung(§105e
Abs. 1 PBG) zum oben vereinbarten Betrag vorbehältlicheiner Änderungder rechtlichen
oder tatsächlichenVerhältnisse.Vorbehalten bleibt auch eine Einsprache des Kantons als
Verwalter des Mehrwertfonds (§105e Abs. 6 PBG).

Die Mehrwertabgabe wird mit der Überbauungdes Grundstücksfällig.Die Gemeinde stellt
Rechnung, die vor Baubeginn zu bezahlen ist.

Mehrwertabgaben sind anrechenbare Aufwendungen bei der Grundstückgewinnsteuerund
geschäftsmässigbegründeterAufwand bei den ordentlichen Steuern (§105g Abs. 1 PBG).

3. Erschliessungskosten
AllfälligeKosten fürdie Erschliessung der einzuzonenden Flächegehen vollumfänglichzu
Lasten der Stiftung CAMPUS SURSEE, Oberkirch.

4. Kosten Ortsplanungsrevision und Einzonungsvereinbarung
Die mit der Teilrevision der Ortsplanung anfallenden Kosten werden von der Stiftung CAM-
PUS SURSEE, Oberkirch getragen.

5. Auflageverfahren
Der Gemeinderat verpflichtet sich, die Anpassung der Nutzungsplanung im Sinne der vor-
stehenden Vereinbarung und des Vorprüfungsberichtesdes Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-
departementes fürdie öffentlicheAuflage vorzubereiten und der Bevölkerungzur Mitwirkung
vorzulegen.

6. Vorbehalt
Dieser Vertrag wird unter dem Vorbehalt abgeschlossen, dass die Stimmberechtigten der
Gemeinde Oberkirch die Einzonung beschliessen, der Regierungsrat die Einzonung geneh-
migt und der Genehmigungsentscheid des Regierungsrates zur Einzonung in Rechtskraft
erwächst.Gegenüberder Gemeinde könnenbei einer allfälligenNichteinzonung keinerlei
Kosten oder finanzielle Ansprüchegeltend gemacht werden.

7. Verzicht auf Rechtsmittel
Die Parteien verzichten auf Einsprachen und Rechtsmittel gegen die Veranlagungsverfü-
gung, sofern der Betrag wie in Ziff. 2 vereinbart veranlagt wird, sowie auf Gesuch um Erlass
eines Feststellungsentscheids zur Fälligkeit(§105e Abs. 2 und 3 PBG).

8. Zustimmung Kanton
Vorbehalten bleibt die Zustimmung des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes zur
vorliegenden Vereinbarung.
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III. Schlussbestimmungen

1. Der angehängtePlan wird von beiden Parteien als richtig und vollständiganerkannt.

2. Die Grundeigentümerinverpflichtet sich, die vorliegende Vereinbarung auf allfällige
Rechtsnachfolger zu überbinden, inklusive dieser Überbindungsklausel.

3. Die Einwohnergemeinde muss von der Grundeigentümerin übervertraglich vereinbarte
Handänderungen innert 5 Tagen seit der Vertragsunterzeichnung unter Bekanntgabe des
neuen Grundeigentümersschriftlich informiert werden.

4. Dieser Vertrag wird 4-fach ausgefertigt. Je ein Exemplar erhalten:
Stiftung CAMPUS SURSEE, Oberkirch, Postfach, 6210 Sursee
Einwohnergemeinde Oberkirch, Luzernstrasse 68, 6208 Oberkirch
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern

6208 Oberkirch, 5. Dezember2019

Stiftung CAMPUS SURSEE, Oberkirch

Dariifel Suter
Direktor

H.IL'
Heinz Huber
Leiter Finanzen

Einwohnergemeinde Oberkirch
Gemfeinderat

Gemei^depräsideril
larkus Inauen

Gemeindeschreiber

\

Seite 4 von 5



v
Einzuzonende Flächevon 6705 m2 ab GrundstückNr. 1134, GB Oberkirch
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